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Mit dem monumentalen „Handbuch zur Sozi‐
alwirtschaft“ liegt ein überaus wertvolles
Nachschlagewerk vor. Es ist 2018 erschienen,
soll aber hier nochmals in Erinnerung gerufen
werden, weil eine Nutzungsverbreitung unbe‐
dingt angeraten ist. Die wissenschaftliche
Aufbereitung ist auch für Praktiker*innen in
Politik, Verwaltung, Verbände, Einrichtungen
in vielerlei Hinsicht hilfreich. Es ist multi-
disziplinär angelegt und behandelt trans-sek‐
toral die notwendigen Themen, Dimensionen
und Aspekte im Rahmen der Mehr-Ebenen-
Analytik auf der jeweiligen Makro-, Meso-
und Mikroebene.
Eine solche Lektüre- und Nutzungsempfeh‐
lung liegt gerade im Kontext der ZögU nahe,
weil es hier zur Lehr- und Forschungstraditi‐
on gehört, die Idee der Gemeinwirtschaft trä‐
gerschaftlich pluralistisch zu denken, also öf‐
fentliche (Mühlenkamp u. a., 2019), ge‐
mischtwirtschaftliche, freie (freigemeinnützi‐
ge) und genossenschaftsartige (Köstler, 2018)
Trägerschaften unternehmensmorphologisch
zu erfassen
Mit Blick auf die Unbedingtheit der Lektüre
– und Nutzungsempfehlung des Handbuchs
sollen nachfolgende Überlegungen angemes‐
sen verstanden werden: Nicht als Kritik an
dem Werk, seiner architektonischen Struktur,
seiner Ausführungsqualität gedacht, will ich
dennoch wichtige Fundamentalfragen dieses
Feldes zur weiteren Reflexivität in Erinne‐
rung rufen.
Meine Überlegungen machen sich an dem Ti‐
tel der „Sozialwirtschaft“ fest. Ich selbst be‐
schäftige mit sehr viel mit dem „Dritten Sek‐
tor“. Beides weist (angesichts des erwähnten
Trägerpluralismus) Schnittflächen auf, sind
aber nicht identisch, wenn ich mit dem
„Third Sector“ vor allem gemeinwirtschaftli‐
che Logiken der sozialen Wohlfahrtprodukti‐
on verbinde. Vor allem auch deshalb, weil die
europäische politische Diskursentwicklung
ein spezifisches Verständnis von „Sozialun‐
ternehmen“ (einschließlich kapitalistische

Unternehmen, die einer nachhaltigen Stake‐
holder-Ethik im Sinne von Corporate Social
Responsibility [CSR] und Corporate Citi‐
zenship [CC] folgen) eingebracht hat, sind se‐
mantische Differenzen in den morphologi‐
schen Analysen zu beachten.
Schon in der älteren Dogmengeschichte (etwa
in „Die Begründung des Prinzips der Sozial‐
reform“ von Hans Gehrig, 1914) wurde die
doppelte Bestimmbarkeit „des Sozialen“ dis‐
kutiert:
Einerseits hebt das Soziale ab auf einen Ak‐
teur des Handelns: So wären gemeinschaftli‐
che Formen des Wirtschaftens zur Deckung
gesellschaftlich (öffentlich) relevanter Bedar‐
fes angesprochen, für die das UNESCO-Welt‐
kulturerbe des genossenschaftlichen Form‐
prinzips steht (Schulz-Nieswandt, 2018;
2019 a): Selbstverwaltete (demokratische:
Schimmele, 2019) Selbstorganisation als
Selbsthilfe in der Logik der Gegenseitigkeits‐
hilfe. Neure Debatten um die kollaborativen
(Terkessidis, 2015) Commons (Weber, 2017)
können hier andocken im Schnittbereich zum
Sozialraumdenken bürger*innenpartizipativer
Caring Communities (Krisch, 2019), die Be‐
darfe der Menschen über den ganzen Lebens‐
zyklus und mit Blick auf verschiedene exis‐
tentielle Daseinsthemen abdeckend. Hier han‐
delt „das Soziale“ als ein trans-personales So‐
zialgebilde, das seine Mitglieder und (von po‐
sitiven Externalitäten betroffene) Dritte för‐
dert. Das trans-personale Gebilde funktioniert
auf personalistischer Grundlage und generiert
das soziale Kapital der Kohärenz der Gesell‐
schaft.
Andererseits stellt „das Soziale“ ab auf die
Outcomes der Outputs der Wohlfahrtsproduk‐
tion. Immer dann, wenn die Outcomes der
Outputs von öffentlichem bzw. allgemeinem
Interesse sind, besteht die Semantik des So‐
zialen genau in diesem Welfarism in Bezug
auf Sozialschutz- und Daseinsvorsorgeaufga‐
ben. Die trägerschaftlich aktiven Akteure
müssen nun aber unter dem Cover der „Sozi‐
alwirtschaft“ nicht unbedingt gemeinwirt‐
schaftlicher Art sein. Hans Ritschl’s klassi‐
scher Dualismus von Privatwirtschaft und
Gemeinwirtschaft (Ritschl, 1931) im Lichte
der Kölner Weisser-Schule aufgreifend und

ZögU 43. Jg. 1-2/2020, DOI: 10.5771/0344-9777-2020-1-2-261 261
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-261 - Generiert durch IP 216.73.216.61, am 20.04.2026, 01:13:23. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte

Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0344-9777-2020-1-2-261


fortdenkend (Schulz-Nieswandt, 2020 b),
wird deutlich, dass auch privatwirtschaftliche
Unternehmen zur Sozialwirtschaft gehören,
wenn diese im regulativen Rahmen gewähr‐
leistungsstaatlichen Kontraktmanagements in
formaler Privatisierung der Erledigung öf‐
fentlicher Aufgaben übertragen bekommen.
Kann man im Idealfall von realtypologisch
fassbaren freigemeinnützigen Unternehmen
der freien Träger eine Dominanz des Sach‐
ziels (Schulz-Nieswandt, 2015) im Sinne der
allgemeinen Betriebswirtschaftslehre von
Erich Kosiol (1972) erwarten, bleibt die Do‐
minanz der Formalziele bei privatwirtschaft‐
lichen Sozialwirtschaftsunternehmen erhal‐
ten, z. B. dann, wenn stationäre Langzeitpfle‐
ge in der Hochaltrigkeit mit Gewinnerwartun‐
gen von 15% im transnationalen Kapital-An‐
leger-Modell das Fetisch-artige Dispositiv
des Wirtschaftens ist (Schulz-Nieswandt,
2020 a; 2020 c). Sinn- und verhaltensbezoge‐
ne transformative Konvergenzerscheinungen
im freien Sektors (analoge Entwicklungen
lassen sich zum Teil bei öffentlich-rechtli‐
chen Körperschaften wie den Universitäten
oder bei den zu Kreditgenossenschaften äqui-
funktionalen Sparkassen der Städte und Krei‐
sen beobachten) indizieren einen Kulturver‐
fall der Haltungen (als Habitus der Führungs‐
elite und als Programmcode der unternehme‐
rischen Einrichtungen) und sind die Folgen
des Opportunismus-Daimons der Marktlogik
und der Wettbewerbsmechanik.
„Das Soziale“ in diesem zweiten Sinne ver‐
weist uns somit auf das Gemeinwohl als
Fluchtpunkt wirtschaftlichen Handelns. Han‐
deln tun nun aber nur vergesellschaftete Indi‐
viduen, die infolge dieser Vergesellschaftung
Personalität ausbilden können. Insofern
kommt es auf die Sozialisation zur wahren
Wirtschaftsgesinnung (Kriegler, 2019) – eine
Haltungsfrage (Schulz-Nieswandt, 2015) –
an: Wahrheit (Schulz-Nieswandt, 2018) meint
hier im ontologischen Sinne eine Sorgepraxis,
die der Gestaltwerdung der Personalisierung
des Menschen im gelingenden sozialen Mit‐
einander dient. Deshalb sollten die existenzi‐
ell wichtigen Güter und Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse (im Sinne des EU-
Rechts), also die Daseinsvorsorge (Schulz-
Nieswandt, 2019 b) im Sinne des deutschen
Verfassungsrechts nicht dem „Spinnennetz
des Kapitalismus“ überlassen werden. Das

Gemeinwohl ist die soziale Wohlfahrt der Ge‐
sellschaft, wobei Gesellschaft eine Abstrakti‐
on ist: Es gibt die Gesellschaft nur als Figura‐
tion der Gesellschaftsmitglieder. Das Indivi‐
duum aus seiner Ego-zentrierten Perspektive
mag im psychoanalytisch verstehbaren Sinne
„die“ Gesellschaft erleben, als den generali‐
sierten Dritten des herrschenden normativen
Kosmos, der sich in den intra-individuellen
psychischen Arbeitsapparat einschreibt. Das
Gemeinwohl kann demnach nur in der Ge‐
staltwahrheit eines gelingenden Miteinanders
von Personalitäten im lichtenden Fluchtpunkt
der völkerrechtlich fundierten Würde als
„heilige Ordnung“ des sozialen Rechtstaates
wehrhafter liberaler Demokratien verstanden
werden (Schulz-Nieswandt, 2020 b).
Kurzum: In der Gesamtgestalt des „Ordnung
der Dinge“ des Feldes der „Sozialwirtschaft“
fehlt mir eine Renaissance des Fundamental‐
diskurses der Gemeinwirtschaftslehre in einer
Welt, die gouvernemental immer tiefer ver‐
stickt wird in das Dispositiv-System des
„Spinnennetzes des Kapitalismus“ (Schulz-
Nieswandt, 2020 a; 2020 c).
Psychoanalytisch kann diese Entwicklung hin
zu Sozialunternehmen mit Formalzieldomi‐
nanz und der Sachzielerledigung als Neben‐
bedingung diagnostiziert werden als Zivilisie‐
rung solipsistischer Pleonexia und Alexithy‐
mie des homo oeconomicus in einer letztend‐
lich doch noch sozialautistischen Modalität
des unproduktiven Narzissmus. Dieser mali‐
gne Typus von Unternehmung funktioniert
nach der Idee „Ich für Mich als ein Ich, ne‐
benbei auch für Dich.“ Die genossenschaftli‐
che Gemeinwirtschaft ist dagegen als Form
die Identität von Form und Essenz der Perso‐
nalität bzw. die Identität „des Sozialen“ als
Aktion wie auch als soziales Wohlfahrtser‐
gebnis. Ausgangspunkt hier ist transzendenta‐
le Gabe, aus der heraus sich Systeme der Re‐
ziprozität (Degens, 2019) und Mutualität er‐
geben.
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